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1. Grundsatzbeschluss zur Bildung eines gemeinsamen Bauhofes 
In der Sitzung am 26.05.2020 bzw. 17.07.2020 haben die Gemeinderäte Grünkraut und 
Bodnegg der interkommunalen Zusammenarbeit durch die Bildung eines gemeinsamen 
Bauhofs und der gemeinsamen Erledigung von Bauherrenaufgaben, sowie Aufgaben der 
Gebäudeunterhaltung zugestimmt.  
 
2. Beschlüsse zum Standort des gemeinsamen Bauhofes 
Der Gemeinderat Grünkraut hat am 26.05.2021 beschlossen: 
„Die Gemeinde Grünkraut ist dazu bereit, die Aufgaben eines gemeinsamen Bauhofes zu 
erledigen und dazu ein Bauhofgebäude auf ihrer Gemarkung zu bauen. Sie würde auch der 
Erledigung der Aufgaben und dem Bau des Gebäudes durch die Gemeinde Bodnegg 
zustimmen“.  
Der Gemeinderat Bodnegg hat am 17.07.2020 beschlossen: 
„Die Gemeinde Bodnegg errichtet auf der Gemarkung Bodnegg einen gemeinsamen Bauhof, 
sofern die Gemeinde Grünkraut keinen geeigneteren Standort anbieten kann. Die 
Gemeinde, in deren Gebiet der gemeinsame Bauhof gebaut wird, soll diesen auch 
betreiben.“ 
 
3. Bildung eines gemeinsamen Ausschusses (Bauhof-Ausschuss) 
Am 09.10.2020 bzw. 20.10.2020 haben die Gemeinderäte Bodnegg und Grünkraut einen 
Ausschuss zur Vorberatung der Grundsatzangelegenheiten des gemeinsamen 
Bauhofes/Grünkraut (Bauhof-Ausschuss) gebildet. Stimmberechtige Mitglieder des 
Ausschusses sind je zwei Vertreter des Gemeinderates Bodnegg und Grünkraut sowie die 
beiden Bürgermeister. Weitere stimmberechtigte Mitglieder sind je der Kämmerer oder 
Hauptamtsleiter der Gemeinden sowie der Bauhofleiter. 
 
4. Mögliche Standorte des gemeinsamen Bauhofes 
Im Rahmen der Sitzungen des gemeinsamen Ausschusses wurden verschiedene Standorte 
beleuchtet. Unter anderem wurden auch mehrere Standorte im Außenbereich zwischen 
Bodnegg und Grünkraut mit dem Regierungspräsidium und zum Teil mit den Eigentümern 
besprochen. Nachdem der Eigentümer des Standorts in Wollmarshofen abgesagt hat, 
stehen letztlich für die Realisierung eines gemeinsamen Bauhofgebäudes noch folgende 
möglichen Standorte und Grundstücke zur Wahl, die detaillierter überprüft wurden:   
 



 
a) Standort Bodnegg - derzeitiger Bauhof in Widdum 
b) Standort Grünkraut - Hofstelle Deuringer 
c) Standort Grünkraut - Grundstück beim Umspannwerk der EnBW 

 
Diese möglichen Standorte sind in beigefügten Lageplänen eingezeichnet (Anlage 1). 
 
5. Vor- und Nachteile der möglichen Standorte 
Die Eignung dieser Standorte wurde anhand folgender Kriterien geprüft: 
Lage, Grunderwerb, Baurecht, Erschließung, Aufgabenerfüllung, Immissionsschutz, 
Naturschutz, angrenzende Wohnbebauung, Erweiterungsmöglichkeiten, Kosten und 
Mitarbeiter.  
Die Prüfung dieser Kriterien für die drei möglichen Standorte sind in einer Matrix 
zusammengefasst, die als Anlage 2 beigefügt ist. Zusammenfassend ergibt sich folgende 
Wertung:  
 
Der Standort Widdum ist zwar von der Lage her grundsätzlich gut geeignet. Durch die 
direkt angrenzende Wohnbebauung und das angrenzende neue Baugebiet „Hochstätt IV“ 
ergeben sich jedoch erhebliche immissionsschutzrechtliche Probleme. Diese könnten durch 
bauliche Zusatzmaßnahmen zwar gelöst werden, allerdings mit relativ hohem Aufwand. Das 
heißt, dass überall entlang der Wohnbebauung aktive Lärmschutzmaßnahmen 
(Wandelemente) notwendig sind. 
Wie der Anlage 1 entnommen werden kann, müssten im südlichen, westlichen und östlichen 
Bereich Lärmschutzwände von insgesamt ca. 120 Meter Länge (blau) in einer Höhe 
zwischen 3 und 4 Meter errichtet werden. Im nordwestlichen Bereich wären ca. 40 Meter 
Lärmschutzwände (rot) in einer Höhe zwischen 3 und 7,5 Metern notwendig.   
 
Es ist aber dennoch zu befürchten, dass sich im Betrieb des Bauhofes Belästigungen für die 
Nachbarschaft ergeben. Eine eventuelle Erweiterung des Bauhofes wäre an diesem 
Standort nur möglich, wenn die angrenzende Fläche erworben werden könnte. Allerdings 
grenzt die Erweiterungsfläche an ein bestehendes Mischgebiet, was dann wieder 
immissionsschutzrechtlich zu bewerten wäre. 
 
Zusammengefasst kommt die schalltechnische Untersuchung zu dem Ergebnis, dass eine 
Umsetzung des Vorhabens am betrachteten Standort zwar nicht grundsätzlich ausge-
schlossen ist, es allerdings umfangreiche Lärmschutzmaßnahmen wie die zum Teil bereits 
eingeplanten Lärmschutzwände sowie weitere Lärmschutzwände in nahezu alle 
Ausbreitungsrichtungen sowie organisatorische Maßnahmen zum Lärmschutz (Ausschluss 
einer Nutzung des hinteren Betriebshofes im Nachtzeitraum) erforderlich sind. 
 
Beim Standort Grünkraut – Hofstelle Deuringer – hat Architekt Wurm aus Ravensburg in 
einer Machbarkeitsstudie geprüft, ob die Gebäude der Hofstelle für die Zwecke des 
Bauhofes umgebaut werden könnten. Er kommt zum Ergebnis, dass ein gemeinsamer 
Bauhof umgesetzt werden kann. Jedoch sei der überwiegende Teil der Bestandsgebäude 
aufgrund von seinen Dimensionen oder der Bausubstanz für eine Nutzung nicht geeignet 
und sollte durch einen Neubau ersetzt werden. Dadurch entstünden Baukosten, welche mit 
einem Neubau gleichzusetzen sind. Es entstünden aber dennoch Zwänge durch die 
Bestandssituation, welche in einem Neubau verhindert werden könnten.  
 



 
Beim Standort Grünkraut - Umspannwerk – wurden die immissionsschutzrechtlichen und 
naturschutzrechtlichen Voraussetzungen bereits geprüft.  
Eine schalltechnische Untersuchung für zwei Varianten kommt zum Ergebnis, dass bei einer 
Bebauung mit Bauhof und Feuerwehr die Immissionsrichtwerte bei einer Variante 
eingehalten bzw. deutlich unterschritten und auch bei der anderen Variante durch aktive 
Lärmschutzmaßnahmen, z.B. ein Hochregallager, eingehalten werden können.  
Ein artenschutzrechtliches Fachgutachten kommt zum Ergebnis, dass bei konsequenter 
Umsetzung der aufgeführten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen eine 
Unzulässigkeit des Eingriffes nach §15 Abs.5 BNatSchG auf Grund von artenschutz-
rechtlichen Konflikten nicht vorliegt. 
 
Die Lage des Standortes ist sehr gut und es gibt nur wenig Wohnbebauung in unmittelbarer 
Nachbarschaft. Auch wäre eine spätere Erweiterung auf diesem Grundstück möglich.  
  
Im Ergebnis zeigt sich, dass das Grundstück in Grünkraut beim Umspannwerk der 
geeignetste Standort für ein gemeinsames Bauhofgebäude ist. 
 
Dies ist auch die mehrheitliche Beschlussempfehlung des gemeinsamen Bauhof-
Ausschusses an die Gemeinderäte. 
 
Der Gemeinderat Bodnegg hat in der öffentlichen Sitzung am 21.05.2021 bei einer 
Enthaltung, ohne Gegenstimme, dem vorgeschlagenen Standort in Grünkraut beim 
Umspannwerk zugestimmt.  
 
Anlage 1 Lagepläne 
Anlage 2 Matrix 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Für den gemeinsamen Bauhof Bodnegg-Grünkraut soll in Grünkraut auf dem Grundstück beim 
Umspannwerk ein neues Gebäude errichtet werden.  
Über die Details der Finanzierung des gemeinsamen Bauhofgebäudes einschließlich Grundstück 
wird von beiden Gemeinden eine gesonderte Vereinbarung abgeschlossen. 
 
 
 
 


